
Stadt Neumünster              Neumünster, 27. September 2005 
Der Oberbürgermeister 
Schule, Kultur und Sport 
 
 
  AZ: 20.4 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0115/2003/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Finanz- und  
Wirtschaftsförderungsausschuss 

20.08.2003 Ö Kenntnisnahme 

Hauptausschuss 12.08.2003 N Kenntnisnahme 
Schul-, Kultur- und Sportausschuss 21.08.2003 Ö Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 30.09.2003 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Unterlehberg 
Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Entgeltsordnung für Theater-und 
Konzertveranstaltungen der Stadt 
Neumünster 
 

 
A n t r a g : 

 
Der als Entwurf beigefügten 1. Änderungs-
ordnung der Entgeltsordnung für Theater- und 
Konzertveranstaltungen der Stadt Neumünster 
wird zugestimmt. 
 

Finanzielle Auswirkungen: Mehreinnahmen von ca. 2.000 Euro pro Sai-
son ab 2003 bzw. von ca. 18.000 Euro pro 
Saison ab 2004 
 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Das  Kulturangebot sollte Qualität, Abwechslung und Angebote für alle Altersklassen 
vorweisen können und trotzdem für die BürgerInnen bezahlbar bleiben. Die Theaterauslas-
tung der abgeschlossenen Spielzeit 2001/02 mit zuletzt 70 % im Schauspielbereich und 88 % 
bei musikalischen Veranstaltungen zeigt, dass die BürgerInnen in und um Neumünster die 
Angebote gerne annehmen (zum Vergleich: die Auslastungen der Staatstheater liegen teilwei-
se bei 30 %). 
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Die aktuelle Haushaltslage der Stadt erfordert eine Überprüfung der Eintrittspreise des Thea-
ters, um einen höheren Kostendeckungsgrad zu erreichen. Der Zuschussbedarf sollte jedoch 
nicht in größeren Schritten, sondern behutsam u. kundenorientiert abgebaut werden. 
 
Die letzte generelle Preiserhöhung im Bereich der Theaterentgelte erfolgte zum 01.09.1992 
mit durchschnittlich 4,-- DM je Veranstaltung. Seinerzeit sanken die Besucherzahlen erheb-
lich und Verluste konnten nicht aufgefangen werden. Von einer seinerzeit ins Auge gefassten 
Angleichung der Eintrittspreise alle 2 Jahre wurde daher abgesehen (siehe Vorlage des Schul-, 
Kultur- und Sportausschusses Nr. 6/94). Zum September 1995 erfolgte lediglich die Anhe-
bung der Konzertpreise um durchschnittlich 2,50 DM. 
 
Durch Preiserhöhungen im Gastspielbereich (insbesondere bei aufwändigen Musikveranstal-
tungen) mussten inzwischen 2 Abonnements (rot mit 8 Veranstaltungen und braun mit 6 Ver-
anstaltungen) gestrichen- bzw. 2 musikalische Abonnements von 6 auf 5 Veranstaltungen 
reduziert werden, um die entstehenden Kosten im Rahmen zu halten. 
 
Eine weitere Reduzierung des Angebots ist – auch im Vergleich zu anderen Theatern aus der 
Umgebung – nicht sinnvoll, zumal Nachfragen für musikalische Sonderverstaltungen (z. B.  
Operette) nicht erfüllt werden können und eine Ausweitung des Bereichs Kindertheater/ 
Kabarettveranstaltungen aus finanziellen Gründen ebenfalls nicht möglich ist.  
 
Da die Abonnenten über die Spielzeit 2003/2004 bereits schriftlich informiert wurden, ist die 
Erhöhung der Entgelte für die Abonnement-Veranstaltungen bzw. frei verkäuflichen Theater-
karten zum Beginn der Spielzeit 2004/05 vorgesehen. Um einerseits der finanziellen Situation 
der Stadt Neumünster Rechnung zu tragen, andererseits jedoch die Erfahrung der letzten Jahre 
(Zuschauerverlust nach Preiserhöhung) zu berücksichtigen, sollen die Preise angemessen mit 
durchschnittlich 1,-- € je Veranstaltung erhöht und zum 01.09.2004 neu festgesetzt werden 
(siehe Anlage). 
 
Über eine maßvolle Erhöhung der Entgelte hinaus ist bereits für die laufende Theatersaison 
vorgesehen, den TheaterbesucherInnen Tauschmöglichkeiten innerhalb der Abonnements 
einzuräumen. Diese zusätzliche Serviceleistung entspricht vielfach geäußerten Wünschen 
unserer Kundinnen und Kunden. Gemäß § 3 Abs. 3 der geänderten Entgeltsordnung können 
Veranstaltungen bis zu dreimal getauscht werden, wobei der erste Tausch unentgeltlich sein 
soll. 
 
 Im Auftrage 
 
 
 
 
 
     Unterlehberg      Humpe-Waßmuth 

Oberbürgermeister             Stadtrat 

 
Anlagen: 
Entwurf der 1. Änderungsordnung der Entgeltsordnung für Theater- und Konzertveranstal-
tungen der Stadt Neumünster 
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